
460 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates VIII. GP. 

6. 6. 1958. 

Regierungsvorlage. 

Bundesgesetz vom 1958 über 
die statistische Erhebung des Warenverkehres 
mit dem Ausland (Handelsstatistisches Gesetz 

1958). 
Der Nationalrat hat beschlossen: 

ABSCHNITT I. 

Allgemeine Bestimmungen. 

1. Ge gen s t a nd der An m eId u n g. 
§ 1. (1) Alle Waren, die über die Grenzen des 

Zollgebietes ein-, aus-oder durchgeführt werden, 
sind für die Zwecke der amtlicheri Handelssta
tistik anzumelden. 

(2) Durch Verordnung können zur Erleich
terung des Warenverkehres und im Interesse der 
Verwaltungsvereinfachung, sofern der Aussage
wert der Statistik. nicht beeinträchtigt wird, 
Waren von der handelsstatistischenAnmeldung 
befreit und Erleichterungen im Kontrollver
fahren für bestimmte Anmeldestellen . verfügt 
werden. 

(3) Bei elektrischer Energie h~t das Bundes
ministerium für Verkehr und Elektrizitätswirt
schaft die nach diesem Bundesgesetz vorgeschrie
benen statistischen Angaben dem österreichischen 
Statistischen Zentral amt zu übermitteln. 

§ 2. Von der Anmeldung in der Ein-, Aus
und Durchfuhr sind ausgenommen 

a) alle Waren, denen nach den §§ 30 bis 40 
und 153 Abs. 2 und 3 des Zollgesetzes 1955, 
BGBl. Nr. 129, die Zollfreiheit zukommt, 
ausgenommen jene gemäß § 30 lit. g; 

b) alle Waren, die den in § 67 Abs. 1 lit. a, 
b, c, d, f, g und 11', Abs. 2 und Abs. 3 lit. a 
in Verbindu~g mit den §§ 93, 94, 95, 149 
Abs. 3 und 171 Abs. 5 des Zoll gesetzes 
1955 aufgezählten Arten des Vormerkver
kehres unterzogen werden; 

c) Waren, die nach den zollgesetzlichen Be
stimmungen_ dem Zwischenauslandsverfah
ren unterzogen werden; 

d) der Proviant in Schiffen und Luftfahr
zeugen sowie die zum Betrieb in Eisen
bahnspeisewagell dienenden Vorräte; 

e) alle Waren, die im Reiseverkehr über die 
Grenze gebracht werden; 
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f) Briefsendungen und Wertbriefe in der Ein
und Ausfuhr, ferner alle unmittelbaren 
Postdurchfuhrsendungen ; 

g) alle Waren, die im kleinen Grenzver kehr 
über die Grenze gebracht werden, sofern 
ihr Gesamtgewicht 50 kg und ihr Gesamt
wert 500 S je Grenzübertritt nicht über
steigen; 

h) alle Sendungen (§ 11 Abs. 4 und 5), deren 
Wert 200 S nicht übersteigt; 

i) Durchfuhrsendungen auf kurzen inländi
schen Verkehrsstrecken; 

j) Expreß- und Luftfrachtsendungen in der 
direkten Durchfuhr. 

2. A n m eId e p f I ich t i g e Per s 0 n e n. 
§ 3. Die Anmeldung obliegt: 
a) bei der Einfuhr dem Verfügungsberech

tigten' das ist derjenige, der die Ware im 
Gewahrsam hat oder das mit Zahlungs
bestätigung versehene Frachtpapier (Fracht
brief, Paketkarte, Konnossement, Lade
schein), den Niederlageschein oder eine 
rechtsverbindliche Abtretungsurkunde vor
weist, oder dem, der vom. Verfügungsbe-. 
rechtigten durch eine. schriftliche Vollmacht 
zur Zoll abfertigung ermächtigt wurde; 

b) bei der Ausfuhr dem Versender; 
überträgt der Versender die Beförderung 
der Ware einer anderen Person (zum Bei
spiel Spediteur) als Absender, so hat er 
dieser die zur Anmeldung erforderlichen, 
ordnungsgemäß ausgefüllten Anmelde
scheine zu übergeben; der Absender hat 
.die übernommenen Anmeldescheine mit 
sei!ler Unterschrift oder seinem Stempel
aufdruck zu versehen; befindet sich der 
Versender der Ware im Zollausland, so 
obliegt die Anmeldung ebenfalls dem Ab
sender; 

c) bei der Durchfuhr dem, der die zollamt
liche Abfertigung b~antragt. 

§4. 
gesetzes 
bahnen, 
ämter. 

3. 0 r t der A n m eId u n g. 
Anmeldestellen im Sinne dieses Bundes

sind Zollämter, Bahnhöfe der Eisen-
Schiffstationen, Flughäfen und .Post- . 
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§ 5. (1) Anzumelden ist 
a) bei der Einfuhr in den freien Verkehr bei 

dem Zollamt, bei dem die Verzollung oder 
Freischreibung erfolgt; 

b) bei der Einfuhr oder Wiedereinfuhr im 
Vormerkverkehr sowie bei der Einfuhr zur 
Einlagerung in Zollager oder in Zollfrei
zonen bei dem Zollamt, das die Einga!1gs
abfertigung vornimmt; 

c) bei der Ausfuhr aus dem freien Verkehr 
bei dem Bahnhof der Eisenbahnen, der 
Schiffstation, dem Flughafen oder dem 
Postamt, bei welchen die auszuführenden 
Waren aufgegeben werden; wird die Aus
fuhr ohne Mitwirkung. eines öffentlichen 

. Verkehrsunternehmens vorgenommen, so 
ist die Ware beim Grenzzollamt des Aus
trittes derselben anzumelden. Ausfuhrsen
dungen, die vor ihrer Aufgabe der Vor
abfertigung durch ein Innerlandszollamt 
unterzogen werden, sind bei diesem an
zumelden. Bei der Ausfuhr von Waren aus 
dem freien Verkehr, deren Austritt in das 
Zollausland zu erweisen ist, ist bei jenem 
Zollamt anzumelden, bei dem die Waren 
mit Begleitschein (Austrittsanzeige) abge
fertigt werden; 

d) bei der Ausfuhr oder Wiederausfuhr im 
Vormerkverkehr sowie bei der Ausfuhr 
oder Wiederausfuhr aus Zollagern oder aus 
Zollfreizonen bei dem Zollamt, bei dem 
die Ausgangsabfertigung stattfindet; 

e) bei. der Durchfuhr bei dem Zollamt, bei 
dem die Durchfuhrabfertigung stattfindet. 

(2) Wenn die handelsstatistische Anmeldung 
einer Ausfuhrsendung bei einem Innerlandszoll
amt erfolgt, so ist der von diesem Zollamt vi
dierte Anmeldeschein dem Anmeldepflichtigen 
zwe<ks Anschluß an die zollamtlichen Abferti
gungspapiere zu übergeben. 

4. Art der A n m eid u n g. 

§ 6. (i) Mit Ausnahme der in den Abs. 2 
und 3 erwähnten Fälle ist durch übergabe des 
ordnungsgemäß a,usgefüllten amtlichen Anmelde
scheines an die Anmeldestelle anzumelden. Dieser 
Anmeldeschein ist ein für die zollamtliche Abfer
tigung im Sinne des § 52 Abs. 4 des Zollgesetzes 
1955 erforderlicher Beleg. 

(2) Wenn bei der Posteinfuhr eingangsabgaben
pflidltiger Waren kein ordnungsgemäß ausge
füllter Anmeldeschein vorliegt und in den Fällen, 
in denen die zollamtliche Eingangsabfertigung auf 
Grund einer mündlichen Warenerklärung durch
geführt wird, hat das Zollamt die Anmeldung 
mittels Durchschrift des Beschaubefundes vorzu
nehmen. 
. (3) Die Anmeldung der Posteinfuhr eingangs
abgabenfreier Waren kann mittels einer mit den 
Sendungen einlangenden ausländischen Zollerklä
rung erfolgen. 

§ 7. Für die Anmeldung sind nachstehende 
Verkehrsarten zu unterscheiden 

a) die Einfuhr in den freien Verkehr; 
b) die Einfuhr im Vormerkverkehr oder 

Wiedereinfuhr im Vormerkverkehr ohne 
wesentliche Zutaten; 

c) die Wiedereinfuhr im Vormerkverkehr 
mit wesentlichen Zutaten; 

d) die Einfuhr zur Einlagerung in Zollager 
oder in Zollfreizonen; 

e) die Ausfuhr aus dem freien Verkehr; 
f) die Ausfuhr im Vormerkverkehr oder 

Wiederausfuhr im Vormerkverkehr ohne 
wesentliche Zutaten; 

g) die Wiederausfuhr im Vormerkverkehr 
mit wesentlichen Zutaten; 

h) die Ausfuhr oder Wiederausfuhr aus Zoll
lagern oder aus Zollfreizonen ; 

i) die Durchfuhr mit oder ohne Neuaufgabe 
im Zollgebiet. 

§ 8. Im Vormerkverkehrsind außerdem zu 
unterscheiden 

a) Waren zur Veredlung 
b) Waren zur Ausbesserung 
c) Waren zum ungewissen Verkauf 
d) ausländische Waren zur Einiagerung 1n 

offene Lager auf Vormerkrechnung 
und die Rückbringung der unter lit. abis d ge
nannten Waren. 

§ 9. (1) Wird eine handelsstatistisch bereits an
gemeldete Ware nachträglich in eine andere Ver-. 
kehrsart überstellt, so ist anläßlich der zollamt
lichen Abfertigung ein Anmeldeschein für die 
m;ue Verkehrsart auszusteHen. Ebenso ist bei 
nachträglicher ~nderung der Vormerkartzu ver
fahren. 

(2) Bei der Einlagerung einer inländischen Ware 
in ein Zollager oder in eine Zollfreizone ist ein 
Anmeldeschein für die Ausfuhr aus dem freien 
Verkehr auszustellen. An Stelle des Bestimmungs
landes (§ 24 Abs. 4) ist "Zollager" beziehungs
weise "Zollfreizone" einzusetzen. Wird diese 
Ware in das Zollausland verbracht, so ist eine 
neuerliche Anmeldung mit dem Anmeldeschein 
für die "Ausfuhr oder Wiederausfuhr aus Zoll
lagern oder. aus Zollfreizonen" notwendig. Die 
Anmeldung entfällt, wenn inländische Waren, 
die nicht zur Verbringung in das Ausland be
stimmt sind, unter Beibehaltung ihres Charak
ters als inländische Waren (zum Beispiel aus 
Gründen der Ausnützung des Lagerraumes) in 
ein Zollager oder in eine Zollfreizone eingelagert 
werden. . 

(3) Sofern eine ausländische Ware, die in ein 
Zollager oder in eine Zollfreiioneeingelagert 
wurde, in den freien Verkehr oder in den V or
merkverkehr des Zollgebietes iiberstellt wird, ist 
die übersteIlung dementsprecherid mit einem 
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Anmeldeschein für die Einfuhr in den freien Ver
kehr oder für die Einfuhr oder Wiedereinfuhr 
im Vormerkverkehr vom Anmeldepflichtigen an
zumelden. Als Ursprungsland (§ 24 Abs. 1) ist, 
sofern keine Veränderung der Waren im Sinne 
des § 173 Abs. 6 lit. d des Zollgesetzes 1955 
vorliegt, jenes Land einzusetzen, welches als Ur
sprungs- oder Herkunftsland auf dem Anmelde
schein "für die Einfuhr zur Einlagerung in Zoll
lager oder in Zollfreizonen" angegeben war; 
liegt eine Veränderung der Waren im Sinne der 
vorgenannten Bestimmungen des Zollgesetzes 
vor, so ist als Ursprungs- oder Herkunftsland 
"Zollager" oder "Zollfreizone" anzugeben. 

(4) Wird eine ausländische, im Zollgebiet ver
edelte Ware .in ein Zollager eingelagert, oder 
in eine Zollfreizone verbracht, so ist die Ein
lagerung mit einem Anmeldeschein für die Wie
derausfuhr im Vorm~rkverkehr anzumelden. 
Die Bestimmungen des Abs. 2 sind sinngemäß 
anzuwenden. Wird die Ware jedoch von dort 
nicht in das Zollausland verbracht, sondern in den 
freien Verkehr des Zollgebietes rücküberstellt, 
so istanläßlich der Verzollung ein weiterer An
meldeschein für die Einfuhr in den freien Ver
kehr auszustellen. Als Ursprungsland ist in die
sem Fall das .Land anzugeben, aus dem die un
veredelte Ware stammt. 

(5) Aus dem neuen Anmeldeschein (Abs. 1 bis 4) 
ist die bereits erfolgte erste Anmeldung unter 
Angabe der seinerzeitigen Verkehrsart sowie der 
zollamtlichen Verbuchungsdaten und des Datums 
der ersten Anmeldung zu vermerken. 

. § 10. Im fortgesetzten Veredlungsverkehr 
(§ 89 Abs. 4 des Zollgesetzes 1955) hat die Aus
stellung eines neuen Anmeldescheines zu unter
bleiben. Das gleiche gilt hinsichtlich der im Vor
merkverkehr zur Einlagerung in offene Lager 
auf Vormerkrechnung angemeldeten Waren sowie 
der in Zollagern eingelagerten Waren im Falle 
ihrer überstellung in ein anderes gleichartig.es 
Lager. 

• 
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U n wes e n t 1 ich e Z u tat e n sowie Ver
edlungs- und Ausbesserungskosten sind nicht ge
sondert anzumelden, sondern. mengen- und wert
mäßig der vorgemerkten Ware zuzurechnen .. 

(3) In den nicht durch Abs. 2 geregelten Fäl- . 
len, in denen eine Sendung Waren enthält, die 
zu verschiedenen Verkehrs arten anzumelden sind 
(z. B. Beipackungen), sind diese getrennt auf den. 
entsprechenden Formblättern anzumelden. 

(4) Als Sendung ist bei allen VerkehrsarteII, mit 
Ausnahme der Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
die Warenmenge anzusehen, die auf Grund 
ein e r Warenerklärung vom Zollamt abgefertigt 
wird. 

(5) Bei der Ausfuhr. aus dem freien Verkehr 
- Sammelladungen der Spediteure ausgenom
men - gilt die Warenmenge als Sendung, die 
mit eine m Frachtpapier mit der Bestimmung 
für das Zollausland dem Verkehrsunternehmen 
zur Beförderung übergeben oder einem Zollamt 
auf einmal zur Ausgangsabfertigung gestellt 
wird. 
. (6) Reicht ein Anmeldeschein zur Anmeldung 
der' zu einer Sendung gehörigen Waren nicht 
aus, so sind weitere Anmeldescheine zu verwen-
den und an dem ersten zu befestigen. . 

(7) Waren gleicher Art, die. den Inhalt von 
mehr als einer Warenerklärung (eines Fracht
papieres) zum Gegenstand haben, können mit 
ein e mAnmeldeschein angemeldet werden, 
wenn sie von derriselben Versender stammen, für 
denselben Empfänger bestimmt sind und gleich
zeitig zur zollamtlichen Abfertigung gestellt oder 
einem öffentlichen Verkehrsunternehmen über
geben werden . 

§ 12. Bei der Ausfuhr von Sam m e 11 a du n
gen der Spediteure ist für die statistische An
meldung nicht die ganze Ladung als Sendung 
anzusehen, sondern die Teilmenge derselben, die 
dem Absender der Sammelladung (Spediteur) 
von ein e m Versender zur Beförderung nach 
ein e m Bestimmungsland übergeben wird. 

§ 13. (1) Bei der Wiederausfuhr von Postpaket
sendungen im Vormerkverkehr können alle 

§ '11. (1) Jeder Anmeldeschein darf nur den zu einer Austrittsanzeige gehörigen Pakete mit 
Inhalt ein e r Sendung zum Gegenstand haben. dem gleichen Bestimmungsland auf ein e m An
Enthält eine Sendung Waren verschiedener Art, meldeschein angemeldet werden, ohne Rücksicht 
so sind diese im Anmeldeschein getrennt auszu- darauf, ob sie für denselben Empfänger bestimmt 
weisen. In diesen Fällen ist die Bezeichnung, die sind oder nicht. 
Menge, der Wert und die handelsstatistische (2) Bei Triftungen ist jede einzelne Triftung als 
Nummer für jede einzelne Ware anzugeben. Sendung anzusehen. 

(2) Bei den im Vormerkverkehr zur Veredlung § 14. Wenn eine in einzelne Teile zerlegte 
oder zur Ausbesserung abgefertigten Waren sind Ware in me h r e ren Teilsendungen befördert 
wes e n t 1 ich e Zu tat e n im Sinne des Zoll- wird, so ist im Anmeldeschein in deutlicher 
gesetzes, die zollamtlich in den (aus dem) freien I Weise die Bemerkung "erste, zweite, dritte usw., 
Verkehr abgefertigt werden, in den hiefür vor- letzte Teilsendung" sowie die Kontrollnummer 
gesehenen Zeilen des Anmeldescheines für die des ersten Anmeldescheines anzugeben. Die 
"Wiedereinfuhr (Wiederausfuhr) im Vormerk- Stückzahl der vollständigen zum Versand gelan-

. verkehr mit wesentlichen Zutaten" gesondert genden Ware ist nur auf dem ersten Anmelde-
festzuhalten. ! schein einzusetzen. 
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ABSCHNITT II. 

Bestimmungen über den Inhalt der Anmeldung. 

1. A n m eid e s c h ein e. 

§ 15. (1) Form und Inhalt der statistischen 
Anmeldescheine werden nach den Erfordernissen 
der Handelsstatistik durch Verordnung be
summt. 

(2) Für die statistische Anmeldung kann erfragt 
werden 

a) die Bezeichnung der Ware-; 
b) die handelsstatistiscbe Nummer der Ware; 
c) die Menge der Ware; 
d) das Rohgewicht der Sendung; 
e) der Grenzwert der Ware in österreichischen 

Schilling; 
f) der Gesamtrechnungsbetrag in der fak

turierten Währung; 
g) das Ursprungs-, Herkunfts-, Harrdels- be

ziehungsweise Bestimmungsland der Ware; 
h) der endgültige inländische Bestimmungs

ort oder der ursprüngliche inländische Ver.
sandort der Ware; 

i) das Eintrittszollamt; 
j) Anzahl, Gattung, Zeichen und Nummer 

der Packstücke oder Fahrzeuge; 
k) die zugrundeliegende Geschäftsart; 
.1) das Verkehrsmittel (Bahn, Schiff, Kraft-, 

Luftfahrzeug und andere), mit dem der 
Grenzübertritt erfolgt beziehungsweise die 
sonstige Art des Grenzübertrittes (Post
verkehr, kleiner Grenzverkehr, Triftung, 
Viehtrieb usw.); 

m) der Standort des Zollagers oder der Zoll
freizone; 

n) allfällige Bewilligungsdaten; 
0) der Name (Firma) und die Anschrift des 

Versenders, des Absenders, des Empfän
gers und des Verfügungsberechtigten der 
Ware; 

p) der Ort und das Datum der Ausstellung 
des Anmeldescheines. 

2. B e z e ich nun g der Wa r e. 

§ 16. (1) Die Bezeichnung der Ware hat nach 
Sprachgebrauch und Handelsübung derart zu 
erfolgen, daß die richtige handelsstatistische Ein
stufung der Ware möglich ist. 

(2) Zur Erleichterung der Unterscheidung einer 
Ware von Waren ähnlicher Art sind erforder
lichenfalls nähere Hinweise, wie die Beschaffen
heit, der Verwendungszweck, der Stoff, aus dem 
die Ware hergestellt ist, oder die Art der Be
arbeitung anzugeben. 

(3) Im Vormerkverkehr sind zur Wiederaus
fuhr (Wiedereinfuhr) gelangende Waren ihrer 
Benennung entsprechend anzumelden. Wesent
liche Zutaten sind gemäß § 11 Abs. 2 außerdem 
besonders zu benenneri. 

3. M eng e der War e. 

§ 17. (1) Als Menge ist bei der Ein- und Aus
fuhr grundsätzlich das Reingewicht, das ist das 
Gewicht der Ware mit den im § 8 Abs. 1 des 
Taragesetzes, BGBl. Nr. 130/1955, angeführten 
Umschließungen anzumelden. Ist das Rein
gewicht ni!;ht bekannt, so ist es schätzungsweise 
anzugeben. 

(2)- Das Eigengewicht, das ist das Gewicht der 
Ware ohne Umschließung, ist nur bei unver
packten Waren anzumelden. 

(3) Bei der direkten Durchfuhr ist das Roh
gewicht, das ist das Gewicht der Ware mit allen 
ihren Umschließungen oder das Eigengewicht 
anzugeben. 

(4) Bei den nachstehend genannten Waren hat 
die statistische Anmeldung außer den gewichts
mäßigen Angaben noch folgende- Mengenbezeich
nung zu enthalten: -

Die S t ü c k z a h I bei 
lebenden Tieren; 
Vogeleiern; 
Reifen für Fahrzeuge und Flugzeugräder; 
Hutstumpen und Kopfbedeckungen; 
Regen- und Sonnenschirmen; 
Sensen und Sicheln; 
vollständigen (auch zerlegten) Maschinen und 

Apparaten der Kapitel 84 und l!5 des Zoll
tarifes; 

elektrischen Glüh- und Entladungslampen und 
-röhren; 

Bogenlampen, Photoblitzlichtlampen; 
Elektronenlampen und -röhren, photoelektri

schen Zellen; 
vollständigen (auch zerlegten) Verkehrs- und 

Transportmitteln einschließlich Fahrgestellen· 
und Karosserien für Kraftfahrzeuge; 

Taschen-, Armband- und ähnlichen Uhren 
sowie deren Gehäusen; 

Kleinuhrwerken; 
Musikinstrumenten. 

Die Anzahl der P aar e bei 
Strumpfwaren ; 
Handschuhwaren; 
Schuhen. 

Die Anzahl der L i t e r bei 
Milch und Rahm; 
Getränken, alkoholischen Flüssigkeiten und 

Essig des Kapitels 22 des Zolltarifes. 

Die Anzahl der Ku b i k met e r (F e s t met e r, 
Rau m met e r) bei 

Holz. 

Die Anzahl der K u b i k met e r bei 
Gasen. 

Die Anzahl der Met e r bei 
Geweben aller Art. 

460 der Beilagen VIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)4 von 12

www.parlament.gv.at



(5) Bei den im Vormerkverkehr zur Wieder
einfuhr (Wiederausfuhr) gelangenden Waren, hat 
die Mengenangabe der Einfuhr(Ausfuhr)ware zu 
entsprechen. Wesentliche Zutaten sind entspre
chend der Bestimmung des § 11 Abs. 2 mengen
mäßig gesondert anzugeben. 

(6) Jeder Anmeldeschein hat auch das gesamte 
Rohgewicht der Sendung zu enthalten. Wurden 
mehrere Anmeldescheine für die Anmeldung 
einer Sendung verwendet (§ 11 Abs. 6), so ist 
das Rohgewicht nur auf dem ersten Anmelde
sChein anzugeben. 

4. Wer t der War e. 

§ 18. (1) Als Wert der Ware ist grundsätzlich 
der Wert in österreichischen Schilling anzumel
den, den die Ware beim Grenzübertritt hat 
(Grenzwert). 

(2) Bei der Einfuhr wertzollpflichtiger Waren 
ist an Stelle des Grenzwertes der Zollwert an
zugeben. 

(3) Soweit zur Ermittlung des Grenzwertes 
Fremdwährungsbeträge herangezogen werden, 
sind diese zu den vom Bundesministerium für 
Finanzen für die Berechnung der Ausgleichssteuer 
(Umsatzsteuervergütung) jeweils verlautbarten 
Umrechnungskursen in österreichische Schilling 
umzurechnen. 

§ 19. (1) Bei der Ein f uhr besteht der Grenz-
. wert aus dem wirklichen (fakturierten) Kauf

preis am ausländischen Versandort (nach Abzug 
aller Skonti und Rabatte) und den anteilsmäßi
gen ausländischen Nebenkosten (Fracht-, Ver
sicherungs-, VerpadiUngs-, Zustreifungs-, Lager
und Speditionskosten, ausländische Aus- und 
Durchfuhrabgaberi, Provisionen usw.) vom aus
ländischen Versandort bis zur österreichischen 
Zollgrenze. Die österreichischen Eingangsabgaben 
und die sonstigen inländischen Nebenkosten bil
den keinen Bestandteil des Grenzwertes. 

(2) Bei der Aus f uhr besteht der Grenzwert 
aus dem wirklichen (fakturierten) Verkaufspreis 
am inländischen Versandort (nach Abzug aller 
Skonti und Rabatte) und den Fracht-, Versiche
rungs- und sonstigen inländischen Nebenkosten 
(Verpackungs-, Zustreifungs-, Lager- und Spe
ditionskosten, Ausfuhrabgaben usw.)· vom in
ländischen Versandort bis zur Zollgrenze. Die 
ausländischen Nebenkosten (ausländische Fracht
und Versicherungskosten, ausländische Eingangs
abgaben u. dgl.) bilden keinen Bestandteil des 
Grenzwertes. 

(3) Sind die zur Ermittlung des Grenzwertes 
erforderlichen Fracht-, Versicherungs- und son
stigen Kosten ab od<;r bis zur österreichisdien 
Zollgrenze im Zeitpunkt der Anmeldung nicht 
bekannt, so sind sie durch eine möglichst genaue 
Schätzung im Sinne der Abs. 1 und 2 zu berück-
sichtigen. ' 
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§ 20. (1) Bei der Rückbringung von Vormerk
waren hat der Grenzwert neben dem Wert der 
Vormerkware auch den Wert der allfälligen Zu
taten sowie die berechneten Veredlungs- oder 
Ausbesserungskosten zu enthalten. Der Grenz
wert allfälliger wesentlicher Zutaten ist gemäß 
§ 11 Abs. 2 außerdem gesondert anzugeben. 

(2) Ist der Kaufpreis der Ware im Zeitpunkt 
ihres übertrittes über die Grenze nicht bestimmt 
oder nicht bestimmbar oder liegt überhaupt kein 
Kauf vor (zum Beispiel Einfuhr zur Veredlung 
auf ausländische Rechnung, Wiedereinfuhr von 
im Ausland auf inländische Rechnung veredelten 
Waren), so ist der Grenzwert aus dem Markt
wert der , Ware am Eingangstag im Eingangsort 
oder in Ermangelung eines solchen Marktwertes 
aus ihrem Schätzungswert oder aus dem für Wa
ren gleicher Art und Beschaffenheit zuletzt er
zielten Preis zu berechnen. Wurde die Ware nicht 
unmittelbar vom ausländischen Versender ge
kauft, so ist dem Grenzwert der Preis zugrunde 
zu legen, um den die Ware vom Empfänger ge
kauft wurde. 

(3) Ist die Berechnung des Grenzwertes aus 
dem Verkaufspreis nicht möglich oder liegt kein 
Verkauf vor (zum Beispiel Ausfuhr zur Vered
lung auf inländische Rechnung, Wiederausfuhr 
von im Inland auf ausländische Rechnung ver
edelten Waren), so ist er aus dem Marktpreis 
der Ware am Versandort oder ihrem Schätzungs
wert zuzüglich der Fracht-, Versicherungs- und 
sonstigen Kosten bis zur österreichischen Grenze 
zu ermitteln. 

§ 21. (1) Wenn bei der Posteinfuhr nicht wert
zollpflichtiger Waren ein Grenzwert nicht fest
stellbar ist, wird der in der Zollerklärung ent
haltene Wert für die handelsstatistische Anmel
dung zugrunde gelegt. 

(2) Bei der Ermittlung des Grenzwertes von 
Rückwaren ist nach Möglichkeit der bei der 
ursprünglichen Ausfuhr beziehungsweise Einfuhr 
angemeldete Wert heranzuziehen. . 

(3) Bei der Einlagerung in Zollager oder in , 
Zollfrei zonen ist jener Wert anzumelden, den 
die Ware zum Zeitpunkt des Eintrittes in das 
Zollgebiet hatte. Bei der Auslageruhg von Waren 
aus Zollagern oder aus Zollfreizon~n und ihrer 
neuerlichen Verbringung in das Zollausland sind 
die Lagerkosten dem bei der Einlagerung an
gemeldeten Wert zuzurechnen. Bei der Ermitt
lung dieser Werte sind die vorsteh'enden Be
stimmungen hinsichtlich der Wertangaben bei 
der Einfuhr und Ausfuhr sinngemäß anzu
wenden. 

§ 22. Als Gesamtrechnungsbetrag (§ 15 Abs. 2 
lit. f) hat der Endbetrag der Faktura einschließ
lich allfälliger Nebenkosten und abzüglich aller 

'Rabatte und Skonti zu gelten. Vorauszahlungen 
sind nicht in Abzug zu bringen. 
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§ 23. (1) Für Ausfuhrsendungen kann Unter
nehmen, die einen umfangreichen Geschäftsver
kehr mit dem Zollausland pflegen und im Zeit
punkt der Anmeldung den Grenzwert der Ware 
und den Gesamtrechnungsbetrag der Sendung 
nicht angeben können, vom Österreichischen 
Statistischen Zentralamt auf Antrag 'die nach
trägliche unmittelbare Wertanmeldung gestattet 
werden, sofern der Geschäftsverkehr haupt-
sächlich gleichartige Waren betrifft. . 

(2) Unternehmen, denen die nachträgliche un
mittelbare Wertanmeldung gestattet ist, haben in 
die für die Wertangaben vorgesehenen Spalten 
des Anmeldescheines einen Hinweis auf die un
mittelbare Wertanmeldung aufzunehmen. 

5. Urs pr u n g s-, Her k u n f t S-, Ha n deI s
und B e s tim m u n g s I a n d. 

§ 24. (1) Als Urs p run g s I a n d gilt nach 
Maßgabe der zollrechtlichen Bestimmungen 

a) das Land, aus dem die Ware stammt, das 
heißt, in dem sie gewonnen oder hergestellt 
wurde und dabei insbesondere hinsichtlich 
ihrer Eigentümlichkeit oder ihres Wertes 
"<iie letzte wesentliche Veränderung erfah
ren hat. Wurde die Ware durch Vermen
gung, Vermischung oder Verarbeitung mit 
Waren anderer Länder gewonnen, dann. ist 
jenes Land als Ursprungsland anzugeben, 
aus dem die überwiegende Menge der ver
mengten, vermischten oder verarbeiteten 
Ware stammt. Ist dieses Land dem An
meldepflichtigen nicht bekannt, so ist das 
Herkunftsland (Abs. 2) anzugeben; 

b) bei der Einfuhr inländischer Rückwaren 
in den freien Verkehr das Land, aus dem 
die Rückeinfuhr erfolgt. Die Sendung ist 
als Rücksendung zu bezeichnen; 

c) bei der Wiedereinfuhr im Vormerkverkehr 
das Land,' das beim Austritt der Ware als 
Bestimmungsland angegeben worden ist. 

(2) Als Her ku n ft s I a n d ist das Land an
zugeben, in dem die Ware zum erstenmal mit 
der Bestimmung nach österrei,ch aufgegeben 
wurde. 

(3) Als H a n deI s I a n d ist das Land anzu
geben, mit dem das Ein- oder Ausfuhrgeschäft 
abgeschlossen wurde und an das (von dem) der 
Gegenwert. zu leisten ist. 

(4) Als B e s tim m u n g s I a n d ist anzugeben 

a) bei der Ausfuhr ausländischer Rückwaren 
aus dem freien Verkehr das Land, nach 
dem die Rücksendung erfolgt. Die Sendung 
ist als Rücksendung zu bezeichnen; 

b) bei der Ausfuhr im Vormerkverkehr das 
Land, in dem die Veredlung, die Ausbesse
rung oder der Verkauf erfolgen soll; 

c) in allen anderen Fällen das Land, in dem 
die Ware gebraucht oder verbraucht wer
den soll; ist dieses Land dem Anmelde
pflichtigen nicht bekannt, so ist das Land 
anzumelden, das das letzte bekannte Ziel 
der Versendung bildet. 

§ 25. (1) Kommen für eine Sendung mehrere 
Ursprungs- oder Bestimmungsländer in Betracht, 
so ist für jedes Land ein eigener Anmeldeschein 
zu verwenden. 

(2) Bei Bundesstaaten ist als Ursprungs- oder 
Bestimmungsland stets der Name des Gesamt
staates anzugeben. 

(3) Zollager und Zollfreizonen sind als Ur
sprungs- oder Bestimmungsland nur dann anzu
geben, wenn dem Anmeldepflichtigen das Ur
sprungs- oder Bestimmungsland der Ware nicht 
bekannt ist (§ 9 Abs. 4). 

(4) Bei überseeischen Besitzungen ist neben 
ihrem Namen auch der Staat, dem sie angehö
ren und der Erdteil, in dem sie gelegen sind, an
zugeben. 

6. S 0 n s t i g e A n g ~ ben. 

§ 26. (1) In der statistischen Anmeldung sind 
die Anzahl, Gattung, Zeichen und Nummern 
der Packstücke und bei Wagen- und Schiffsladun
gen die Nummern der Fahrzeuge derart anzu
geben, daß g~nau ersichtlich ist, in welchem 
Packstück oder Fahrzeug die angemeldeten Waren 
enthalten sind. 

(2) Gelangen Waren unverpackt zur Versen
dung, so ist das Wort "unverpackt" einzusetzen. 

§ 27. Im Anmeldeschein ist dem Vordruckent
sprechend die der Einfuhr oder Ausfuhr zu
grunde liegende Geschäftsart (Lieferung gegen in
oder ausländische Zahlungsmittel, gegen Waren 
oder aus einem anderen Titel) anzugeben. . 

§ 28. Alle Anmeldescheine sind vom Anmelde
pflichtigen mit der Angabe des Ortes und des 
Tages der Ausfertigung zu versehen und zu un
terfertigen. 

ABSCHNIIT III. 

Kontroll- und Strafbestimmungen. 

1. Verpflichtung der öffentlichen 
Ver k ehr s u n t ern e h m u n gen, der 

Spediteure und Frachtführer. 

§ 29. (1) Die öffentlichen Verkehrsunterneh
mungen dürfen nach dem Zollausland gerichtete. 
Sendungen nur dann zur Beförderung überneh
men, wenn die statistische Anmeldepflicht erfüllt 
ist. 

(2) Personen, die Güter gewerbsmäßig zur Be
förderung übernehmen, dürfen für das Zollaus
land bestimmte Sendungen nur dann befördern, 
wenn ihnen die zur ordnungsgemäßen statisti
schen Anmeldung erforderlichen Angaben ge
macht worden sind. 

460 der Beilagen VIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)6 von 12

www.parlament.gv.at



(3) Wird den genannten Verkehrsunterneh
mungen und Personen die Bestimmung der Wa
ren nach dem Zollausland erst während der Be
förderuQ.g bekannt, dürfen sie dieselben erst 
weiter befördern, wenn die statistische Anmelde
pflicht erfüllt ist. 

2. übe r p r ü fun g der A nm eId e
se h ein e. 

§ 30. (1) Für die Richtigkeit und Vollständig
keit der Angaben in den Anmeldescheinen ist 
der zur Anmeldung Verpflichtete verantwortlich. 

7 

'(2) Diese Angaben dürfen, auch nicht anderen 
Behörden oder Kmtern bekanntgegeben werden, 
sofern dies nicht zur Erhebung der im Anmelde
verfahren zu entrichtenden Gebühren und deren 
überprüfung oder zur Einleitung oder Durch
führung eines Strafverfahrens erforderlich ist., 

§ 33. Zuwiderhandlungen gegen die Bestim
mungen dieses Bundesgesetzes sind unter sinn
gemäßer Anwendung des § 10 des Bundesgesetzes 
über die Bundesstatistik zu ahnden. 

ABSCHNITT IV. 
(2) Die Anmeldestellen sind verpflichtet, das 

Vorliegen der vollständig ausgefüllten handels- Verhältnis zu anderen Rechtsvorsmriften. 

statistischen Anmeldescheine und an Hand der 1. A b ä n der u n g des G e b ü h r e n-
ihnen zur Verfügung stehenden Behelfe auch die ge set z e s 1 957. 
Richtigkeit der Eintragungen zu überprüfen. 
Außerdem hat in allen Fällen, in denen nicht § 34. Das Gebührengesetz 1957, BGB!. Nr. 267, 

wird wie folgt geändert: bereits ein Zollamt als Anmeldestelle tätig war, 
eine überprüfung der Anmeldescheine durch das Im § 14 wird nach TP. 15 eine TP. 16 mit 
abfertigende Zollamt zu erfolgen. folgendem Wortlaut angefügt: 

(3) Die Bahnhöfe der Eisenbahnen und die ,,16 An me I dun gen für 
Schiffstationen sowie die Flughäfen haben die Z w e e k e der amt 1 i ehe n 
Frachtbriefnummer und erforderlichenfalls das H a n deI ss tat ist i k 
Rohgewicht, die Postämter die Aufgabenummer 
und erforderlichenfalls das Rohgewicht einzu
tragen. Die Anmeldestellen haben jeden An
meldeschein mit dem Abdruck ihres Amts(Tages)
stempels zu versehen. 

(4) Im Sinne des § 8 des Bundesgesetzes über 
die Bundesstatistik, BGB!. Nr. 160/1950, haben 
die Anmeldepflichtigen den Anmeldestellen alle 
Auskünfte wahrheitsgetreu zu erteilen, die zur 
überprüfung der Anmeldung erforderlich sind. 

§ 31. (1) Die ausgefüllten handelsstatistischen 
Anmeldescheine sind von den Zollämtern (im 
Falle des § 5 Abs. 2 nur vom Grenzzollamt) un
mittelbar dem österreich ischen Statistischen Zen
tralamt, dem die Besorgung der Außenhandels
statistik obliegt, einzusenden. 

(2) Die Anmeldepflichtigen sowie alle im In
land wohnhaften Personen, deren Namen (Firma) 
nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
auf den Anmeldescheinen verzeichnet sind, haben 
dem österreichischen Statistischen Zentralamt 
über Aufforderung alle Auskünfte zu erteilen 
und alle Belege vorzulegen, die für die Verarbei
tung der Anmeldescheine erforderlich sind. 

(3) Ebenso haben die Anmeldestellen das öster
reichische Statistische Zentralamt bei der Erfül-

l 
,lung seiner Aufgaben im Rahmen ihres Wir
kungsbereiches zu unterstützen. 

3. Geh ei m haI tun g s p f I i 'e h tun d 
S t r a f b e s tim m u n g. 

§ 32. (1) Alle auf Grund dieses Bundesgesetzes 
gemachten Angaben unterliegen der Geheim
haltungspflicht gemäß § 9 Abs. 1 des Bundes
gesetzes über die Bundesstatistik. 

I 

(1) Anmeldungen (Anmelde
scheine, Durchschriften der Be
schaubefunde, ausländische Zoll
er klärungen) 

a) bei der Durchfuhr mit 
oder ohne Neuaufgabe im 
Zollgebiet für jede Sen-
dung ................. . 

b) im Postverkehr 
für jede Paketkarte ",'" . 

e) in allen anderen Fällen der 
Ein- oder Ausfuhr für jede 
angefangenen 1000 kg des 
Rohgewichtes, 
bei unverpacktenWareri 
einschließlich Flüssigkeiten 
in Tankwagen für jede an
gefangenen 1000 kg des 
Eigengewichtes ......... . 

(2) Erfolgt die Gebührenbemes
sung nach dem Gewicht, so ist 
bei Sendungen, die mehrere Wa- . 
rengattungen enthalten, nicht das 
Gewicht der einzelnen Waren, 
sondern das Gesamtgewicht der 
Sendung, bei Sammelladungen 
das Gewicht der gesondert anzu
meldenden Teilmenge der La
dung maßgebend." 

20 g; 

30 g; 

50 g. 

2. Ä n der u n g des A u ß e n h a n d eOI s
f ö r der u n g s - Bei t rag s g e set z e s. 

§ 35. Das Außenhandelsförderungs-Beitrags
gesetz, BGB!. Nr. 214/1954, wird wie folgt ge-
ändert: • 
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§ 2 hat zu lauten: 
,,§ 2. (1) Beitragspflichtig sind die Absender 

und Empfänger von Waren, die über die Gren
zen des Zollgebietes aus- oder eingeführt werden. 

(2) Der Außenhandelsförderungsbeitrag wird 
nicht erhoben 

a) für Waren, die im Eingangs- oder Aus
gangsvormerkverkehr abgefertigt werden; 

b) für Waren, die im gebundenen Verkehr 
ein- oder ausgeführt werden, sofern es sich 
nicht um Waren des inländischen freien 
Ver.kehrs handelt, die durch Einlagerung 
in ein Zollager zollhängig geworden sind; 

c) für Rückwaren, soweit für diese nach den 
Zollvorschriften die Zollfreiheit vorgese
hen ist; 

d) für Waren, die nicht für Zwecke der Han
deisstatistik anzumelden sind." 

3. Auf heb u n g von R e c h t s v 0 r
sc h r i f t e n. 

§ 36. (1) Das Handelsstatistische Gesetz, BGBL 
Nr. 253/1924, in der Fassung des Art. lIder 
Gebührennovelle 1950, BGBL Nr. 7/1951, und 
die Verordnung· des Bundesministeriums für 
Handel und Wiederaufbau, BGBL Nr. 241/1933, 
in der Fassung der Verordnungen BGBL Nr. 205/ 

1948, BGBL Nr. 143/1950 und BGBL Nr. 48/ 
1952, verlieren ihre Wirksamkeit. 

(2) Das Bundesgesetz vorn 12. Juli 1950, BGBL 
Nr. 160, . über die Bundesstatistik bleibt un
berührt. 

ABSCHNITT V~ 

Wirksamkeitsbeginn. 

§ 37. Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Sep
tember 1958 in Kraft. 

ABSCHNITT VI. 

Vollziehung. 

§ 38. Mit der Vollziehung dieses Bundes
gesetzes ist das Bundesministerium für Handel 
und Wiederaufbau im Einvernehmen mit den 
Bundesministerien für Inneres, für Finanzen, für 
Land- und Forstwirtschaft sowie für Verkehr und 
Elektrizitätswirtschaft betraut. Mit der Voll
ziehung des § 1 Abs. 3 ist das Bundesministerium 
für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft im Ein
vernehmen mit dem Bundesministerium für 
Handel und Wiederaufbau betraut. Mit der 
Vollziehung der §§ 34 und 35 ist das Bundes
ministerium für Finanzen im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium für Handel und Wie
deraufbau betraut. 
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Erläuternde Bemerkungen. 

Das Handelsstatistische Gesetz vom 17. Juli 
1924, BGBL Nr. 253, und die Verordnung vom 
30. Mai 1933,BGBL Nr. 241, womit seinerzeit 
unter Aufhebung aller bis dahin in Geltung ge
standenen Verordnungen neue Durchführungs
bestimmungen zum Handelsstatistischen Gesetz 
1924 erlassen wurden, wurden durch Kund
machung der Provisorischen Staatsregierung vom 
29. August 1945, StGBl. Nr. 142, wieder in Kraft 
gesetzt. 

In der Folgezeit wurden das Gesetz durch 
Art. II der Gebührennovelle 1950, BGBL Nr. 7/ 
1951, und - durch, das Bundesgesetz über die 
Bundesstatistik vom 12. Juli 1950, BGBL Nr. 
160, und die- Verordnung 1933 durch die Ver
ordnungen, BGBL Nr. 205/1948, Nr. 143/1950 
und Nr. 48/1952, abgeändert. 

Das neue Gesetz ist eine Kompilation der Be
stimmungen des geltenden Gesetzes und der gel
tenden Verordnungen unter Ausscheidung aller 
inzwischen überholten Bestimmungen, wodurch 
auch die bisherige Gesamtanzahl von 59 Para
graphen auf 37 Paragraphen reduziert worden 
ist. Wesentliche Anderungen beziehungsweise 
Neuerungen betreffen vor allem die Befreiung 
von der Anmeldepflicht, die handelsstatistische 
Nummer und den handelsstatistischen Anmelde
schein, die Zollfreizone, die wesentlichen Zutaten, 
den Zollwert und die Kontrolle durch das Grenz
zollamt. 

Zu den einzelnen Paragraphen des Gesetzes ist 
im besonderen zu bemerken: 

Zu § 1: 

(1) Der Verzicht auf die im Handelsstatisti
schen Gesetz 1924 enthaltene Umschreibung "im 
Handelsverkehr" bedeutet keine materielle An
deruIJg, da die Einschränkung des Kreises der 
anzumeldenden Waren durch die im § 2 bezeich
neten Ausnahmebestimmungen erfolgt. 

(2) Diese Bestimmung gibt im Interesse der 
Post und der Bundesbahn im Verordnungswege 
auch die Möglichkeit, die den genannten Ver
kehrsunternehmungen aus dem handelsstatisti
schen Gesetz einerseits und den Beförderungs
vorschriften anderseits obliegenden Verpflich
tungen zu koordinieren. 

(3) Diese Regelung entspricht der bisherigen 
Praxis und dem Bundesgesetz über die Bundes
statistik, BGBL Nr. 160/1950, § 5 (3). 

Zu § 2: 
Es handelt sich im wesentlichen' um die glei

chen Waren, die schon bisher von der handels
statistischen Anmeldung ausgenommen waren, 
nur wurde im Sinne der Rechtsvereinheitlichung 
und der Verwaltungsvereinfachung mit Rück
sicht darauf, daß die Hauptlast der Kontrolle der 
handelsstatistischen Anmeldung von den Zoll
ämtern zu tragen ist, die Aufzählung dieser 
Waren, soweit sich diese mit der im Zollgesetz 
enthaltenen Aufzählung der zollbefreiten Waren 
deckt, durch bloßen Hinweis auf die betreffenden 
Bestimmungen über die Zollfreiheit im Zoll
gesetz 1955 ersetzt. 

Neu ist die Einführung einer allgemeinen Frei
grenze (lit. a) in Analogie zum Außenhandels
gesetz, jedoch unter Festsetzung einer niedrigeren 
Wertgrenze von S 200·-. Der Umfang der im 
kleinen Grenzverkehr anmeldefreien Waren 
wurde gewichtsmäßig erweitert, jedoch gleich
zeitig wertmäßig limitiert. 

Zu § 3: 

Zur Bezeichnung des Anmeldepflichtigen wurde 
in der Einfuhr der Begriff des "Verfügungsberech
tigten" aus dem Zollgesetz (§ 51) übernommen. 

Zu § 4: 
Der Kreis der Anmeldestellen ist der gleiche 

geblieben wie bisher. Lediglich die Terminologie 
wurde in Anpassung an die Eisenbahnverkehrs
ordnung geändert. 

Zu § 5: 
Neu hinzugekommen ist der Zollager- und 

Zollfreizonenverkehr. Ferner wurde auch der 
Fall der Vorabfertigung einer Ware durch ein 
Innerlandszollamt berücksichtigt. 

Zu § 6: 
Im Interesse einer exakteren statistischen Er

fassung des grenzüberschreitenden Warenverkeh
res in der Ausfuhr wurde in allen Fällen die 
schriftliche Anmeldepflicht vorgeschrieben. Die 
Qualifizierung des handelsstatistischen Anmelde
scheines als eines im Sinne des Zollgesetzes für 
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die zollamtliche Abfertigung erforderlichen Be
leges bildet die Rechtsgrundlage für die Erzwin
gup.g der handelsstatistischen Anmeldung. 

Durch die neu aufgenommene Bestimmung des 
Abs. 1 zweiter Satz wurde entsprechend den 
Wünschen der Wirtschaft die Nichterfüllung der 
Anmeldepflicht unter die zusätzliche Sanktion 
der Verweigerung der zollamtlichen Abfertigung 
gestellt. 

Zu den §§ 7 und 8: 

In der Ein- und Ausfuhr wurden die auf
gezählten Verkehrsarten durch die Aufnahme des 
Zollager- und Zollfreizonenverkehrs erweitert. 
Außerdem wird nunmehr' im Vormerkverkehr 
zwischen wesentlichen und unwesentlichen Zu
taten unterschieden, da das Fehlen der Unter
scheidung Zl! einer mißbräuchlichen Ausnützung 
der Zollbegtinstigungen des V ormer kver kehres 
geführt hat und dadurch das handelsstatistische 
Erhebungsergebnis verfälscht wurde. Die grund
sätzliche Bestimmung enthält § 11 Abs. 2. 

Zu § 9: 

Die bisherigen Vorschriften waren kasuistisch 
aufgebaut. Die neue Bestimmung des Abs. 1 ist 
allgemein gefaßt. Die bisherige Gebührenfreiheit 
des Anmeldescheines wurde aufgehoben, da eine 
Sonderstellung nicht hinreichend gerechtfertigt 
erschien. 

Auch in diesem Paragraphen (Abs. 2, 3 und 4) 
mußten der Einrichtung des Zollager- und Zoll
freizonenverkehrs Rechnung getragen und bie
für analoge Bestimmungen aufgenommen wer
den. Die Bestimmungen des Abs. 3 über die An
meldung des, Ursprungs- und Herkunftslandes 
beinhalten keine Abweichung von den Bestim
mungen des §24, da es sich hier nur um die 
Frage der Anwendung derselben auf Zollager 
beziehungsweise Zollfreizonen handelt. 

Zu § 10: 

Es handelt sich hier um die Erneuerung der 
Definition des im wesentlichen bereits im § 26 
der Verordnung aus dem Jahre 1933 enthaltenen 
Begriffes "fortgesetztes Vormerkverfahren" mit 
Rücksicht auf das neue Zollgesetz 1955, weshalb 
ein bloßer Hinweis auf dieses Bundesgesetz aus
reichend erschien. 

Zu § 12: 

Dieser Paragraph, der den Fall der Sammel
ladung isoliert behandelt, entspricht der Bestim
mung des § 10 Abs. 4 der Verordnung 1933. 

Zu § 13: 

Die im § 10 Abs. 5 letzter Satz der Verord
nung 1933 enthaltene Erleichterung im Postver
kehr bleibt - unbeschadet der grundsätzlichen 
Bestimmung des § 11 Abs. 1 - weiterhin in 
Geltung. Der Abs. 2 entspricht dem § 10 Abs. 6 
der obzitierten Verordnung. 

Zu § 14: 

Dieser Paragraph stellt lediglich eine Neufas
sung des § 11 Abs. 5 der Verordnung 1933 dar. 

Zu § 15: 

Eine Neuerung bildet hiebei unter lit. b die 
Möglichkeit, vom Anmeldepflichtigen die Angabe 
der handelsstatistischen Nummer einer Ware zu 
verlangen. Maßgebend war hiefür die Erwägung, 
daß dadurch der Aussagewert der statistischen 
Unterlagen erhöht und die Aufarbeitung durch 
das Osterreichische Statistische Zentralamt erleich
tert wird. Ermöglicht wurde diese p.eue Bestim
mung dadurch, daß gleichzeitig mit dem neuen 
Zolltarif auch ein neues handelsstatistisches 
Warenverzeichnis fertiggestellt wurde, welches 
der Gliederung des Zolltarifes folgt und im neuen 
Gebrauchszolltarif veröffentlicht werden wird. 

Neu aufgenommen wurde ferner die Angabe 
des Ursprungslandes (lit. g), wobei die Formu
lierung des Begriffes "Ursprungsland" in § 24 
des Gesetzes in Anlehnung an das Zollgesetz und 
unter Bedachtnahme auf die internationale Be
griffsbildung erfolgte. Hingegen wurde der bisher 
verwendete Begriff "Verbrauchsland" in das neue 
Gesetz nicht übernommen, sondern in den Be
griff "Bestimmungsland" einbezogen, da der 
handelsstatistische Wert der Anmeldung des Yer
brauchslandes mit Rücksicht darauf, daß der Ge
brauch oder Verbrauch einer Ware als ein in der 
Zukunft liegendes Ereignis im Zeitpunkt der 
Anmeldung nicht überprüfbar ist, ohnehin pro
blematisch wäre. In lit. k wurde die bisher vor
gesehene Angabe des Anlasses des Grenzüber~ 
trittes durch die anzugebende Geschäftsart näher 
konkretisiert, wodurch zweckmäßige Hinweise 
für die Erhebungsarbeit gewonnen werden 
können. 

Zu § 11: Sämtliche in der Aufzählung des § 15 ent-
Der im Abs. 1 gebrauchte Begriff der Sendung haltenen Angaben sind vom Anmeldepflichtigen 

ist in den Abs. 4 und 5 näher erläutert. Mit Aus- nur dann zu machen, wenn diese in den amtlich 
nahme des Abs. 2, der die grundsätzliche Vor- aufgelegten Drucksorten vorgesehen sind. 
schrift, betreffend die Unterscheidung der wesent-
lichen von den unwesentlichen Zutaten enthält, Zu § 16: 
ist dieser Paragraph unter Verwendung der we- Diese Bestimmung uriterscheidet sich von der 
sentlichen Bestimmungen der §§ 10 und 11 der derzeit geltenden des § 14, BGBl. Nr. 241/1933, 
Verordnung 1933 systematisch neu aufgebaut dadurch, daß die Bezeichnung der Ware auf die 
worden. I handelsstatistische Einstufbarkeit abgestellt ist 
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ähnlich . wie die Vorschriften des Zollgesetzes 
1955, betreffend die Bezeichnung einer Ware in 
der Warenerklärung auf die zolltarifarische Be
stimmbarkeit derselben abzielen. 

11 

Im Abs. 2 wurden Bestimmungen zu § 16 
Abs. 3 zweiter Satz und Abs. 4 der Verordnung 
aus 1950 rezipiert. Desgleichen wurden im Abs. 3 
die Bestimmungen zu§ 16 Abs. 10 der Verord-

Der Abs. 3 entspricht inhaltlich den Bestim- nung aus 1950 übernommen. 

mungen des § 22 der Verordnung 1933. 

Zu § 17: 

Auch nach -den geltenden Bestimmungen der 
Verordnung 1933 wird primär die Angabe des 
Reingewichtes verlangt. Für die Ermittlung des 
Reingewichtes sind die Bestimmungen der Tara
ordnung 1955 maßgebend. Zum Unterschied von 
der bisherigen Regelung tritt, wenn das Rein
gewicht nicht bekannt ist, an Stelle des Roh
gewichtes die schätzungsweise Ermittlung des 
Reingewichtes, da dies erfahrungsgemäß zu 
brauchbareren statistischen Resultaten führt. Auf 
die Angabe des Rohgewichtes wurde - aus
genommen den Fall der Durchfuhr - im 
vorliegenden Gesetz in der· Erwägung ver
zichtet, daß die schätzungsweise Angabe des Rein
gewichtes im allgemeinen zu genaueren handels
statistischen Ergebnissen führen dürfte als die An
gabe des Rohgewichtes, da im Hinblick auf das 
oft sehr erhebliche Gewicht der Umschließungen 
die Richtigkeit der Erhebung stark beeinträchtigt 
werden könnte. 

Der Katalog der auch nach Stückzahl anzu
meldenden Waren wurde, wo dies im Interesse 
einer genaueren Erfassung des Warenvolumens 
geboten schien, den Wünschen und Bedürfnissen 
der Wirtschaft entsprechend revidiert und erwei
tert. Die Angabe der Kubikmeter-, Festmeter
beziehungsweise Raummeteranzahl bei Holz, je 
nach dem, ob es sich um Rund-, Schnitt- oder 
Abfall(Spreißel)- und Brennholz handelt, ent
spricht praktischen Bedürfnissen. 

Zu § 18: 

Die Bestimmung In Abs. 2 findet ihre Be
gründung in dem weitgehend auf Wertzölle 
abgestellten neuen österreichischen Zolltarif. Die 
materiellen Bestimmungen des Abs. 3, betreffend 
die Ermittlung des Schätzwertes mit Hilfe von 
Fremdwährungsbeträgen, wurden aus der Durch
führungsverordnung, BGBL Nr. 48/1952, über
nommen. 

Zu § 19: 

Es handelt sich hier nur um eine Neufassung 
der derzeit geltenden Bestimmungen der Ver
ordnung, BGBL Nr. 143/1950 zu § 16 Abs. 3 
erster Satz, Abs. 9 und 1~. 

Zu § 20: 

Auch bei der Ermittlung des Grenzwertes 
mußte in konsequenter Weise zwischen wesent
lichen und unwesentlichen Zutaten unterschieden 
werden. 

Zu § 21: 

Abs. 1 bezweckt eine Erleichterung der statisti
schen Anmeldung bei nicht wertzollpflichtigen 
Waren in der Posteinfuhr. Abs. 2 entspricht den 
Bestimmungen des § 16 Abs. 7 und 11 der Ver
ordnung 1933 in der -Fassung der Verordh)jng, 
BGBL Nr. 143/1950. Abs. 3 regelt den FaUder 
Einlagerung in Zollager und in ZolHreizonen. 

Zu § 22: 

Das Erfordernis der Anmeldung des Gesamt
rechnungsbetrages ist geltendes Recht (Art. I 
der Verordnung, BGBL Nr. 48/1952). 

Zu § 23: 

Die Begünstigung der unmittelbaren Wert
anmeldung ist aus der Verordrtung 1933 (§ 17) 
ohne wesentliche Knderung übernommen wor
den. 

Zu § 24: 
Die Definition des Ursprungslandes wUrde in 

Anpassung an das Zollgesetz 1955 (§ 4 Abs. 3) 
eingeführt und entspricht gleichzeitig auch den 
derzeitigen internationalen Begriffen. Die Be~ 
griffe des Herkunfts-, Handels- und Bestin{· 
mungslandes basieren mit Ausnahme det Be-· 
stimmung über die Rückwaren, die neu aufge
nommen wurde, auf den Bestimmungen des 
Art. I der Verordnung, BGBL Nr. 48/1952. 

Zu § 25: 

Abs. 1 entspricht dem durch Verordnung, 
BGBL Nr. 143/1950, ergänzten § 10 Abs. 1 der 
Verordnung 1933. Die Abs. 2 und 4 den ana
logen Bestimmungen der Abs. 1 und 3 des § 20 
Abs. 1 und 3 der vorgenannten Verordnung. 

Zu § 26: 

Dieser Paragraph deckt sich inhaltlich mit dem 
§ 13 der Verordnung 1933. . . 

Zu § 27: 
Das Erfordernis der Angabe der Geschäftsart 

dient handelspolitischen Zwecken und· erleichtert 
die Aufarbeitung des statistischen Materials durch 
das Statistische Zentralamt. 

Zu § 28 
ist nichts zu bemerken. 

Zu § 29: 
Die Verweigerung der übernahme zur Beför

derung durch öffentliche Verkehrunternehmun
gen ist geltendes Recht (§ 28 der Verordnung 
1933). 
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Zu § 30: . r notwendig, um eine Rechtsgrundlage für die Ge-

Der Abs. 1 erneuert die in § 7 des Handels- bühreneinhebung zu schaffen. 
statistischen Gesetzes 1924 grundsätzlich festge-
legte Verantwortlichkeit der Anmeldepflichtigen. Zu § 35: 
Der Abs. 2 statuiert gegenüber den derzeitigen Die Aufnahme dieser Bestimmung war mit 
Bestimmungen eine obligatorische überprüfung Rücksicht auf die durch die Aufhebung der Ver
aller Anmeldescheine durch ein Zollamt. Diese ordnungen, BGBl. Nr. 241/1933 und BGBl. 
Bestimmung war schon deswegen erforderlich, Nr. 143/1950 gegenstandslosgewordene Bestim
weil die anderen Anmeldestellen mangels ent- mung des § 2 lit. ades Außenhandelsförderungs
sprechender Behelfe unter Umständen gar nicht Beitragsgesetzes notwendig. Bei dieser Gelegen
in der Lage sind, alle Angaben im Anmeldeschein . heit wurde der ganze § 2 des Außenhandelsför
zu überprüfen. Der Abs. 3 statuiert den den derungs-Beitragsgesetzes neu gefaßt, wobei auch 
einzelnen. Anmeldestellen obliegenden Umfang der Rückwarenverkehr in die Befreiung einbe~ 
der überprüfung. zogen wurde. Dem Wunsche des Bundesministe

Zu § 31: 

Die Regelung ge'mäß Abs. 1 ergibt sich zwangs
läufig aus der Bestimmung des § 30 Abs. 2 zwei
ter Absatz. Im Abs. 3 wurde das Zusammen
wirken der Anmeldestellen mit dem statistischen 
Dienst (österreichisches Statistisches Zentralamt) 
allgemeiner gefaßt. 

Zu § 32: 

Gemäß § 9 Abs. 1 des Bundesgesetzes über 
die Bundesstatistik dürfen die bei statistischen 
Erhebungen in Erfüllung der Auskunftspflicht 
gemachten Angaben - ausgenommen gesetzlich 
besond~rs geregelte Fälle - nur für die Zwecke 
der Statistik .verwendet werden. Die Geheimhal
tungspflicht war schon im Handelsstatistischen 
Gesetz 1924 (§ 12) und in der Verordnung 1933 
(§42) festgelegt. '.' .. 

Zu § 33: 

Die Aufnahme eigener Strafbestimmungen er
übrigte sich im Hinblick auf die zwischenzeitlich 
in Kraft getretenen Strafbestimmungen des Bun
desgesetzes über die Bundesstatistik, BGBl. 
Nr. 160/1950. Zuwiderhandlungen gegen die ge
bührenreChtlichen Bestimmungen werden nach 
dem Gebührengesetz geahndet. 

Zu § 34: 

Die Aufnahme von Bestimmungen, betreffend 
die handelsstatistischen Gebühren, war, obwohl 
sie eine Novellierung des Gebührengesetzes durch 
ein d~r Materie nach fremdes Gesetz bedeutet, 

riums für Finanzen, die Befreiung auch auf Mo
nopolgegenstände' und die zu ihrer Herstellung 
erforderlichen Rohstoffe und Halbfabrikate aus
zudehnen, konnte aus grundsätzlichen Erwä
gungen nicht Rechnung getragen werden. 

Zu § 37: 

Es ist beabsichtigt, das Handelsstatistische Ge
setz gleichzeitig mit dem Zolltarifgesetz sowie 
mit der Herausgabe des Gebrauchszolltarifes, in 
dem das handelsstatistische Warenverzeichnis, das 
in seinem Aufbau weitestgehend der Aufgliede
rung des Zolltarifes folgt, abgedruckt werden 
soll, wirksam werden zu lassen. 

Zu § 38: 

Die Zuständigkeit zur Regelung statistischer 
Erhebungen gründet sich auf das Bundesgesetz 
über die Bundesstatistik, § 3 Abs. 1 und 2. Die 
Vollzugsklausel gewährleistet, daß die Statistik 
des Außenhandels nach den jeweiligen Erforder
nissen der Wirtschaft und der Handelspolitik 
ausgerichtet werden kann, wobei sie insbesondere 
ge.eignet sein muß, die Ausarbeitung zweckent
sprechender Unterlagen für Handelsvertragsver
handlungen zu ermöglichen. Die Zuständigkeit 
für die Mitwirkung bei der Vollziehung des 
Handelsstatistischen Gesetzes ist bei den Bundes
ministerien für Land- und Forstwirtchaft und für 
Inneres im Hinblick auf die diesen Ressorts nach 
dem Außenhandelsgesetz eingeräumten Zustän
digkeiten, bei den Bundesministerien für Finan
zen und für Verkehr und Elektriztätswirtschaft 
mit Rücksicht auf die diesen Ressorts zustehende 
Dienstaufsicht über die Anmeldestellen gegeben. 
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